
Leitbild 
 
Die Sächsische Landesärztekammer ist als Körperschaft öffentlichen Rechts die Berufsvertretung der 
Ärzte im Freistaat Sachsen. Sie ist durch das Heilberufekammergesetz legitimiert, deren berufsständi-
sche, berufspolitische und berufsrechtliche Angelegenheiten selbst zu regeln.  
 
Sie bemüht sich um die Wahrnehmung der beruflichen Belange der Ärzteschaft unter Beachtung des 
Wohls der Allgemeinheit und sorgt für ein hohes Ansehen des Berufsstandes. Eine wichtige Aufgabe 
sehen alle Mitarbeiter in der stärkeren Vermittlung des Kammergedankens mit seinen Ideen und Prin-
zipien einer berufsständischen Selbstverwaltung der Ärzteschaft, um mehr Ärzte für die Mitwirkung an 
der Kammerarbeit zu gewinnen. 
 
Die Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer – ob in haupt- oder ehrenamtlicher Funktion - 
haben nachfolgende Grundsätze ihres Handelns im Sinne der vorgegebenen Aufgaben in einem Leitbild 
– als einer nach innen und außen wirksamen Handlungsmaxime – zusammengefasst: 
 
§ Die Sächsische Landesärztekammer fühlt sich dem Gedanken der berufsständischen Selbstverwal-

tung verpflichtet und bezieht aus deren geschichtlicher Tradition wichtige Impulse. 
 
§ Die Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer verstehen sich als Interessenvertreter der 

Ärzteschaft und fühlen sich in diesem Sinne dem Berufsstand und jedem einzelnen Arzt verpflich-
tet.  

 
§ Die Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer handeln serviceorientiert und bemühen sich 

um eine verständliche und zuvorkommend-gepflegte Kommunikation, lösungsorientierte und un-
voreingenommene Aufgabenbewältigung. 

 
§ Besonderen Wert legt die Sächsische Landesärztekammer auf eine sachbezogene und konstruktive 

Kooperation mit den Partnern im Gesundheitswesen. Sie setzt sich mit berufs- und gesundheitspoli-
tischen Entwicklungen aufgeschlossen und kritisch auseinander. 

 
§ Die Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer verpflichten sich, ihre berufliche Qualifikation 

an die sich wandelnden Arbeitsaufgaben engagiert anzupassen und ihren Arbeitsstil durch Eigen-
verantwortung und –initiative, bereichsübergreifende Organisation und Hilfsbereitschaft zu prägen.  

 
§ Die Sächsische Landesärztekammer verwaltet finanzielle Mittel der Ärzteschaft. Diese setzen sich 

aus Mitgliedsbeiträgen, Gebühren und sonstigen Einnahmen zusammen. Sie sorgt für einen spar-
samen und wirtschaftlichen Umgang mit den Finanzen und legt hohen Wert auf Transparenz in der 
Haushaltsführung. 

 
§ Die Sächsische Ärzteversorgung, als Einrichtung der Sächsischen Landesärztekammer, setzt den 

durch das Sächsische Heilberufekammergesetz an sie übertragenen Versorgungsauftrag zum Woh-
le ihrer Mitglieder verantwortungsvoll, leistungsstark und zukunftsorientiert um. Der Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit liegt auf der Sicherung und Mehrung des Vermögens, dessen sparsamer Verwaltung 
und satzungsgetreuer Verwendung unter Berücksichtigung aller rechtlichen, versicherungsmathe-
matischen und finanztechnisch relevanten Einflussfaktoren.  

 
§ Die Sächsische Landesärztekammer betrachtet es als ein vornehmes Anliegen, Kunst und Kultur in 

ihren Räumen zu fördern, indem den Kammermitgliedern entsprechende Angebote unterbreitet 
werden.  

 
§ Jeder Mitarbeiter der Sächsischen Landesärztekammer trägt mit seinem Wirken Verantwortung für 

das Ansehen der Sächsischen Landesärztekammer.  
 
Der Vorstand 
Dresden, März 2008 
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